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der Welt-Union der Friedensgesellschaften und deren

Organ, dem internationalen Friedensbureau. Die

Vereinigung beteiligt sich am Studium aller Fragen

und Probleme des Volkerbundes und sucht zu deren

Losung nach Kriften beizutragen.

Art. 3. Auf nationalem Boden hat die Vereini-
gung folgende Aufgaben zu l6sen:

a) sie verfolgt die Durchfitlhrung der mit dem Bei-
tritt der Schweiz zum Volkerbund iibernommenen
Verpflichtungen nach aussen und innen und
wacht insbesondere iiber die Erfiillung der auf
Grund des Volkerbundsvertrages vor der Ab-
stimmung vom 16. Mai 1920 von berufener Seite
gegebenen Zusicherungen;

b) sie unterstiitzt den Bundesrat und die mit der
Vertretung der Schweiz im Volkerbund betrauten
Organe in der Wahrnehmung der Interessen der
Schweiz innerhalb des Voélkerbundes;

¢) sie sucht eine Beteiligung des Volkes an den
Interessen, Zielen und Bestrebungen des Volker-
bundes herbeizufiihren durch eine kriftige, der
politischen Lage angepasste Propaganda (Presse,
Vortrige, Volksversammlungen efc.);

d) sie verbreitet durch regelmissige oder gelegent-
liche Publikationen die Kenntnis der Probleme

des Vélkerbundes, wie iiberhaupt der internatio- °

nalen Politik.
Art. 4. Die Organe der Vereinigung sind:
a) die Generalversammlung der Mitglieder;
b) der Vorstand;
¢) die mit speziellen Aufgaben betrauten, stindigen

Kommissionen, wie insbesondere die wissen-

schaftliche Kommission fiir dierf Losung der in

Art. 2 angefiihrten Aufgaben, die fiir die Zwecke,

des Art. 3 zu bestellende politische Kommission

(,Propaganda-Kommission*) und die padagogisch-

pazifistische Kommission, welche die Bestrebungen

der Friedensbewegung weiter 'im Auge behilt;
d) die Delegierten zu den internationalen Kon-
gressen.

Art.6. Die kantonalen und lokalen Organisationen
der Vereinigung Kkonstituieren sich selbst — unter
Kenntnisgabe ihrer Statuten an die Schweizerische
Vereinigung — und sind in ihrem Tatigkeitsbereich
autonom.

Art. 7. Die Anmeldung als Mitglied der Ver-
einigung steht jedem volljihrigen Schweizerbiirger,
jeder volljihrigen Schweizerbiirgerin, sowie schwei-
zerischen Korperschaften zu, die dem Volkerbund
und der Zugehorigkeit der Schweiz zu demselben
zugetan sind.

Art. 12. Die Einnahmen der Vereinigung be-
stehen in:

a) einem jihrlichen Mitgliederbeitrag von mindestens
zwei Franken, der bei denjenigen Mitgliedern,
welche auch kantonalen oder lokalen Organi-
sationen (Art. 6) angehéren, seitens dieser (gleich-
zeitig mit eigenen Beitrdgen) erhoben und der

Zentralkasse abgeliefert wird;

b) freiwilligen weiteren Beitrdgen zur Bestreitung
der ordentlichen Ausgaben und fiir ausserordent-
liche Aktionen, welche Sammlungen auf Antrag
des Quaistors vom Vorstand organisiert werden.
Art. 13. Die Mitglieder der Nationalen Vereini-

gung fiir den Volkerbund, des Schweizerischen

Aktionskomitees, der Volkerbundskomitees von Basel

und Genf und der Schweizerischen Friedensgesell-

schaft, wie sie aus den von diesen Organisationen
aufgesteliten Mitgliederverzeichnissen ersichtlich
sind, gelten — nach Massgabe der Beschliisse ihrer

Organe oder auf Grund individueller Anmeldung —

ohne weiteres als Mitglieder der Vereinigung.

Volkerbunds-Nachrichten.

— Am 11. Januar trat in Genf der Verwaltungs-
rat des Internationalen Arbeitsamtes zu-
sammen.

— In der zweiten Januarwoche tagte in Mailand
unter dem Vorsitz des Senators Ruffini die italieni-
sche Liga fiir den Vélkerbund. Am Kongress be-
teiligten sich auch Deutsche (Dernburg, Jackh),
Oesterreicher (Dumba) und Bulgaren.

— Einem Beschluss der Volkerbundsversammlung
zufolge wurde eine internationale Verkehrs- und
Transport-Konferenz auf Ende Februar nach
Barcelona einberufen; den Vorsitz soll der frithere
franzosische Minister Hanotaux fiihren.

— Der deutschen Regierrng ist anfangs Januar
die Mitteilung der franzosischen Regierung zuge-
gangen von der in Paris erfolgten Niederlegung der
Ratifikationsurkunden zum Friedensvertrag von
Versailles (und Vélkerbundsvertrag) durch die
Staaten Honduras, Nicaragua und Panama,
Der Vertrag ist nunmehr von allen Signatarméchten
mit Ausnahme von den Vereinigten Staaten von
Nordamerika, Ecuador und Hedschas ratifiziert.

— Die Schwedische Regierung gab dem
Sekretariat des Volkerbundes Kenntnis von der Rati-
fikation des Genfer Protokolls betr. die Errichtung
eines internationalen Gerichtshofes. Schwe-
den ist der erste der Signatarstaaten, der das Pro-
tokoll ratifiziert hat.

— Der schweizerische Bundesrat hat am 7.
Januar beschlossen, an den Verwaltungsrat des In-
nationalen Arbeitsamtes ein Schreiben zu
richten und den Wunsch auszusprechen, dass das
Traktandum ,Regelung der Arbeitszeit in der Land-
wirtschaft* von der Tagesordnung der Generalkon-
ferenz des Arbeitsamtes abgesetzt werde. Der Bun-
desrat macht geltend, dass eine internationale Re-
gelung der Arbeit in der Landwirtschaft unmoglich
sei im Hinblick auf die Verschiedenheit des Klimas,
der Verhiltnisse und Bediirfnisse (der Bundesrat
folgt mit diesem Schreiben einem Wunsche des
Schweiz. Bauernverbandes).

Druck ;&V\lgr]ag der Buchdruckerei G. Krebs, Basel, Fischmarkt 1, Postcheckkonto V 172.



	Völkerbunds-Nachrichten

